
Winter 2017

Nr. 64 | Winter 2017

SEHR GEEHRTE KUNDEN UND GESCHÄFTSPARTNER 

MWST-Anpassung per 1.1.2018

Historisches ereignet sich in unserem Lande! Als 
Folge der Volksabstimmung vom 24. September 
2017 werden die MWST-Sätze per 1.1.2018 her-
abgesetzt. Wir empfehlen Ihnen dazu die Aus-
führungen auf den nachfolgenden Seiten im Detail 
zu studieren und die Anpassungen insbesondere 
auf den Kassen- und Fakturierungssystemen so 
vorzubereiten, dass ab 1.1.2018 die richtigen, 
 tieferen Sätze ausgewiesen werden. Denn es gilt: 
ausgewiesene Steuer = geschuldete Steuer!

ISO 20022 – der neue Standard für den 
Schweizer Zahlungsverkehr

Ziel des ISO-20022-Standards ist eine weltweite 
Angleichung des elektronischen Datenaustausches 
und dadurch ein höherer Automatisierungsgrad 
der Zahlungsprozesse. Die Umsetzung erfolgt in 
mehreren Schritten und über einen Zeitraum von 
mehreren Jahren.

Im 2018 erfolgt ein erster Schritt, welcher für Unter-
nehmungen direkte Auswirkungen im Zahlungs ver-
kehr und Anpassungen der Systeme zur Folge haben 
kann. Betroffen sind Firmen, welche ihre Zahlungen 
aus der Kreditorenbuchhaltung bisher via DTA-Datei 
an die Bank übermittelt haben. Dieses  Format wird im 
Verlauf des Jahres 2018 durch das neue ISO- Format 
(pain.001) ersetzt. Hier ist es ratsam, sich rechtzeitig 
zu informieren, ob das  ein-gesetzte EDV-System die 
neuen Dateien generieren kann.

In einem zweiten Schritt, ab 1.1.2019 werden dann 
die bisherigen Einzahlungsscheine durch eine ein-
heitliche neue QR-Rechnung abgelöst. Ab dem 

Jahr 2019 wird es eine längere Übergangsphase 
geben, in welcher die alten Einzahlungsscheine 
auch noch eingesetzt werden können.

Bund zahlt ab 1.1.2018 an die Vorbereitung 
zu eidgenössischen Prüfungen 

Nachdem ab dem 1.1.2016 der steuerliche Abzug 
für sämtliche berufsbedingten Aus- und Weiter-
bildungskosten steuerlich anerkannt sind, wurde 
nun ein weiterer Schritt zur Stärkung der Human-
ressource – dem «Rohstoff» der Schweiz – auf 
 nationaler Ebene  gemacht:
Wer einen vorbereitenden Kurs auf eine eidgenössi-
sche Prüfung absolviert, wird vom Bund  direkt finan-
ziell unterstützt. Dieser übernimmt dabei bei einer 
höheren Fachprüfung ab 1.1.2018 bis zu 50 Prozent 
der Kursgebühren von maximal 10 500 Franken. 
www.sbfi.admin.ch/bundesbeitraege

In eigener Sache

Auch das Jahr 2017 war voller spannender 
 Aufgaben und Projekte, welche wir an den drei 
Standorten Gstaad, Spiez und Lenk für unsere 
Kunden umsetzten durften. Im Namen des ge-
samten T&R-Teams bedanken wir uns herzlich bei 
Ihnen für die gute Zusammenarbeit und das uns 
entgegengebrachte grosse  Vertrauen! 
Nun stehen in Kürze bereits wieder die Festtage vor 
der Tür. Wir wünschen Ihnen und Ihren  Nächsten 
besinnliche und erholsame Feiertage, für das Jahr 
2018 gute Gesundheit und weiterhin viel  Erfolg.

Herzliche Grüsse 
T&R Oberland AG
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TEILREVISION DES MEHRWERTSTEUERGESETZES 
AUF DEN 1. JANUAR 2018

Im Februar 2015 legte der Bundesrat dem Par-
lament die Botschaft für eine Teilrevision des 
Mehrwertsteuer gesetzes (MWSTG) vor, welche 
insbesondere die  Beseitigung bestehender Be-
nachteiligungen von inländischen gegenüber aus-
ländischen Unternehmen zum Ziel hatte. Die Teil-
revision wurde vom Parlament am 30.09.2016 
verabschiedet und tritt per 01.01.2018 in Kraft.

Die nachfolgenden Ausführungen und Beispiele be-
ziehen sich auf ausgewählte Bereiche der Teilrevision 
und erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit.

Massgebender Umsatz für die Bestimmung 
der obligatorischen Steuerpfl icht
Eine gewichtige Änderung gibt es bei der Bestim-
mung zur obligatorischen Steuerpfl icht. Bisher war 
steuerpfl ichtig, wer ein Unternehmen betreibt 
und im Inland innerhalb eines Jahres einen Um-
satz von mindestens CHF 100 000.– aus steuerba-
ren Leistungen erzielt hat. Neu wird obligatorisch 
steuerpfl ichtig, wer ein Unternehmen betreibt und 
innerhalb eines Jahres im In- und Ausland einen 
Umsatz von mindestens CHF  100 000.– aus 
 Leistungen erzielt, die nicht von der Steuer ausge-
nommen sind.

Es wird neu also nicht mehr nur auf den in der 
Schweiz erzielten, sondern auf den weltweit er-
zielten Umsatz abgestellt für die Beurteilung, ob 
eine obligatorische Steuerpfl icht besteht oder 
nicht. In der Pfl icht stehen dabei die ausländischen 
Unternehmen, wobei die Eidg. Steuerverwaltung 
von bis zu 30 000 neuen Steuerpfl ichtigen  ausgeht. 

Dazu zwei Beispiele:

1. Malermeister Huber mit Sitz in Bregenz (AT) 
führt auch Malerarbeiten in der Schweiz aus. Er 
erzielt einen jährlichen Umsatz von insgesamt 
EUR  560 000.–, wovon EUR 45 000.– in der 
Schweiz. Das Material für Arbeiten im Inland 
besorgt er vor Ort (Werte in CHF; angenomme-
ner Wechselkurs 1.10 CHF/EUR).

2. Unternehmen X mit Sitz in der Schweiz ist in 
den Bereichen Handel, Beratung und Schulung 
tätig. Es erzielt folgende Umsätze:

Bestimmung der Steuerpfl icht bisher neu

jährlicher Umsatz 616 000 616 000

davon in der Schweiz 49 500 49 500

massgebend für Beurteilung der 
MWST-Pfl icht in der Schweiz

49 500 616 000

Steuerpfl icht gegeben nein ja

in CH steuerbarer Umsatz 0 49 500

Art des Entgelts CHF massg. 
bisher *

massg.
neu *

Handel im Inland 50 000 50 000 50 000

Handel im Ausland 300 000 0 300 000

Handel ins Ausland 
(Export)

30 000 30 000 30 000

Beratungen für Kunden 
mit Sitz im Ausland

50 000 0 50 000

Beratungen für Kunden 
mit Sitz im Inland

10 000 10 000 10 000

Bildungsleistungen 180 000 0 0

Total 620 000 90 000 440 000

obligatorische Steuerpfl icht nein ja

steuerbarer Umatz in CH 0 60 000

(unter der Annahme, dass die Exportnachweise vorliegen)

* Werte in CHF

Volk und Stände haben am 24.09.2017 die Al-
tersvorsorge 2020 und damit die Zusatzfi nan-
zierung der AHV durch eine erhöhte Mehr-
wertsteuer abgelehnt. Infolgedessen werden 
ab 01.01.2018 folgende MWST-Sätze gelten:

Es sei an dieser Stelle darauf hingewiesen, dass 
ab 01.01.2018 teilweise auch andere Saldo-
steuersätze zur Anwendung gelangen.

Die vorgenannten Anpassungen führen vor 
allem im Rahmen der über den Jahreswech-
sel hinweg erbrachten Leistungen zu Ab-
grenzungsfragen. Es sei hier vor allem auf 
alle möglichen Abonnemente hingewiesen, 
die über den Jahreswechsel hinaus Gültigkeit 
bewahren. Die Eidgenössische Steuerverwal-
tung hat daher eigens zur Steuersatzanpas-
sung per 01.01.2018 die MWST-Info 19 erlas-
sen, welche sich diesen Fragen annimmt (vgl. 
www.estv.admin.ch).

bisher ab 01.01.2018

Normalsatz 8,0 % 7,7 %

Sondersatz Beherbergung 3,8 % 3,7 %

Reduzierter Satz 2,5 % 2,5 %
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Befreiung von der Einfuhrsteuer 
im Versandhandel
Ebenfalls in die Richtung gleich langer Spiesse für 
in- und ausländische Leistungserbringer geht die 
 Änderung im Versandhandel, welche jedoch erst 
per 01.01.2019 – also mit einem Jahr Verzögerung – 
umgesetzt wird. Hier sind bis 31.12.2018 Einfuhren 
von Gegenständen in geringen Mengen, von unbe-
deutendem Wert oder mit geringfügigem Steuer-
betrag (< CHF 5.–) von der Einfuhrsteuer befreit. Die 
bisher angewandte Abstellung auf den Einzelfall hat 
dazu geführt, dass im grenzüberschreitenden Ver-
sandhandel sehr viele Lieferungen in die Schweiz 
ohne Erhebung der Einfuhrsteuer erfolgt sind. Ab 
01.01.2019 wird obligatorisch steuerpfl ichtig, wer 
innerhalb eines Jahres Entgelte aus derartigen Leis-
tungen von CHF 100 000.–  erzielt. 

Auch dazu zur besseren Verständlichkeit nach-
folgendes  Beispiel: 

Wiedereinführung Margenbesteuerung 
beim Kunst- und Antiquitätenhandel
Beim Handel mit Kunstgegenständen und Antiqui-
täten wird auf den 01.01.2018 die Margenbesteue-
rung wiedereingeführt. Dadurch wird der Überbe-
steuerung solcher Tätigkeiten entgegengewirkt. 

Dazu ein weiteres Beispiel:
Die steuerpfl ichtige Galerie Modern GmbH ver-
kauft im Jahr X Gemälde für total CHF 997 000.–. 
Dieser Umsatz setzt sich zusammen aus 
CHF 375 000.– für Gemälde, die direkt bei Kunst-
malern erworben wurden (Kaufpreis CHF 
195 000.–) und CHF 622 000.– für Gemälde, die 
bei nicht steuerpfl ichtigen Privatpersonen erwor-
ben wurden (Kaufpreis CHF 311 000.–).

Erweiterung Berechtigung zur Vornahme 
des fi ktiven Vorsteuerabzugs
Die Berechtigung zum Abzug der fi ktiven Vor-
steuer wurde soweit gelockert, dass diese neu ge-
nerell beim Bezug von individualisierbaren beweg-
lichen Gegenständen für die unternehmerische 
Tätigkeit geltend  gemacht werden kann. 

Nachfolgendes Beispiel zur Veranschaulichung:

Buchversandhandel Amazon mit Sitz in Frank-
furt (DE) beliefert Privatkunden in der Schweiz. 
In der Regel sind es Postsendungen ab Frank-
furt mit Werten zwischen EUR 20.– bis 40.– 
inkl. Versandspesen. Da der Steuerbetrag auf 
diesen Lieferungen nicht mehr als CHF 5.– be-
trägt, handelte es sich dabei bislang um steuer-
befreite Einfuhren. Ab 01.01.2019 ändert sich 
dies, sofern insgesamt ein Jahresumsatz von 
CHF 100 000.– erzielt wird.

(Werte in CHF) bisher neu

Jahresumsatz 997 000 997 000

Einkauf Bilder von Kunstmalern 195 000 195 000

Einkauf Bilder von Privatpersonen 311 000 311 000

 fi ktive Vorsteuer 23 037 0

Steuerbares Entgelt 997 000 491 000

Umsatzsteuer 73 852 36 370

Vorsteuer -23 037 0

= geschuldete Steuer 50 815 36 370

Differenz -14 444

(Werte in CHF) bisherige 
Regelung

neue 
Regelung

Ankauf Gebrauchtwagen 
(ohne Ausweis der MWST) 
für Verkauf im Inland

215 000 215 000

fi ktive Vorsteuer (7,7 %) 15 371 15 371

Ankauf Gebrauchtwagen 
(ohne Ausweis der MWST) 
für Verkauf im Ausland

38 000 38 000

fi ktive Vorsteuer 
(bisher keine, neu 7,7 %)

0 2717

Ankauf Gebrauchtwagen 
für Verwendung als Werkstattwagen 
(ohne Ausweis der MWST)

12 300 12 300

fi ktive Vorsteuer 
(bisher keine, neu 7,7 %)

 0 879

Total fi ktive Vorsteuer 15 371 18 968
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Einige weitere Neuerungen 
(nicht abschliessend):
• Erweiterung der Defi nition von eng verbunde-

nen Personen auf Vereine und Stiftungen mit 
Ausnahme von Vorsorgeeinrichtungen. Das hat 
zur Folge, dass der Leistungsaustausch einer 
Unternehmung mit einem Verein oder einer 
Stiftung, die als eng verbunden gilt, dem Dritt-
vergleich standhalten muss.

• Weitere Fassung des Spendenbegriffs bei ge-
meinnützigen Organisationen: Beiträge von 
Gönnern gelten auch dann als Spende, wenn 
die gemein nützige Organisation ihren Gönnern 
freiwillig Vorteile im Rahmen des statutarischen 
Zwecks gewährt, sofern sie dem Gönner mit-
teilt, dass kein Anspruch besteht.

• Weitere Fassung des Begriffs hoheitlicher Tätig-
keiten: Neu können auch von einem Gemein-
wesen eingesetzte Personen oder Organisatio-
nen hoheitliche Tätigkeiten ausüben.

• Bei den öffentlichen Gemeinwesen wurde die 
bisher reichlich komplizierte Bestimmung der 
Steuerpfl icht dadurch wesentlich vereinfacht, 
als neu nur noch obligatorisch steuerpfl ichtig 
ist, wer innerhalb eines Jahres einen Umsatz 
von mindestens CHF 100 000.– aus Leistungen 
an Nicht-Gemein wesen erbringt.

• Bei der Anwendung der Saldosteuersatzme-
thode sind eingekaufte Gegenstände, die un-
entgeltlich abgegeben werden, neu zu den be-
willigten Saldosteuersätzen abzurechnen. 

Fazit
Vom grossen Wurf der Vereinfachung zu 
sprechen wäre vermessen, da weder die Ein-
führung eines Einheitssatzes noch die Ein-
schränkung oder Beseitigung von Ausnah-
men realisiert wurden. Mit der Teilrevision 
des MWST- Gesetzes konnten die Bedingun-
gen für in- und ausländische Unternehmen 
gleichgestellt werden. Inwiefern sich die 
Prognose von bis zu 30 000 neuen Steuer-
pfl ichtigen bewahrheitet, wird die Zukunft 
weisen. Wie immer dürfte der Teufel im De-
tail stecken und sich die Probleme bei der 
 Erstellung der ersten MWST-Abrechnung 
2018 ergeben. Dabei unterstützen wir Sie 
gerne.


